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Inhaltsverzeichnis

1. Ersatz von Aufwendungen bei Rückbau  
im Vorfertigungsprozess

 
Wenn ein Käufer ein Produkt in eine andere Sache einbaut 
oder an eine andere Sache anbringt – und das genau so, wie 
es normalerweise üblich ist – kann es passieren, dass erst 
nach diesem Einbau oder Anbringen ein Mangel am Pro-
dukt sichtbar wird. In einem solchen Fall ist der Verkäufer 
im Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, dem Käufer die 
erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der man-
gelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachge-
besserten oder gelieferten mangelfreien Sache zu ersetzen.

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen 
Fall ging es um einen Käufer, der Rohrleitungssektionen für 
Kreuzfahrtschiffe herstellte. Diese Sektionen wurden in sei-

ner Fertigungsstätte produziert und anschließend an eine 
Werft zum Einbau geliefert. Der Verkäufer lieferte Stahl-
rohre von einem Vorlieferanten an den Käufer. Der Käufer 
verwendete diese Stahlrohre zusammen mit anderen Tei-
len, um eine Rohrleitungssektion zu fertigen. Nachdem die 
Sektion fertiggestellt war, aber noch bevor sie in ein Schiff 
eingebaut wurde, entdeckte der Käufer Materialfehler an 
den gelieferten Rohren. Mangelfreie Rohre wurden vom 
Verkäufer nachgeliefert und der Käufer musste daraufhin 
die bereits gefertigte Rohrleitungssektion demontieren, die 
anderen Teile (wie Fittinge und Stutzen) aufarbeiten und die 
Sektion dann mit den neuen Rohren und den aufbereiteten 
Teilen erneut montieren. Für diesen zusätzlichen Aufwand 
forderte der Käufer eine Entschädigung vom Verkäufer. Der 
BGH hatte nun zu beurteilen, ob auch hier die o.g. Regelun-
gen zur Nacherfüllung zum Tragen kommen.
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Er entschied, dass diese auch dann gelten, wenn sich ein 
Sachmangel bereits im Rahmen des Vorfertigungsprozes-
ses zeigt und es deshalb nicht mehr zum Abschluss des 
Einbauvorgangs kommt. Somit gaben die BGH-Richter dem 
Käufer Recht.

2. DSGVO – „Scoring“ bei der Kreditvergabe
 
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) steht zwei 
Datenverarbeitungspraktiken von Wirtschaftsauskunfteien 
entgegen. Während das „Scoring“ nur unter bestimmten 
Voraussetzungen zulässig ist, steht die längere Speiche-
rung von Informationen über die Erteilung einer Restschuld-
befreiung im Widerspruch zur DSGVO.

Das „Scoring“ ist ein mathematisch-statistisches Verfah-
ren, das es ermöglicht, die Wahrscheinlichkeit eines künf-
tigen Verhaltens, wie etwa die Rückzahlung eines Kredits, 
vorauszusagen. Der Europäische Gerichtshof kam zu der 
Entscheidung, dass das „Scoring“ grundsätzlich als eine 
verbotene „automatisierte Entscheidung im Einzelfall“ an-
zusehen ist, sofern die Kunden der SCHUFA, wie beispiels-
weise Banken, ihm eine maßgebliche Rolle im Rahmen der 
Kreditgewährung beimessen.

Bei der Restschuldbefreiung steht es im Widerspruch zur 
DSGVO, wenn private Auskunfteien solche Daten länger als 
das öffentliche Insolvenzregister (sechs Monate) speichern.

3. Nachvertragliches Wettbewerbsverbot
 
Nach den im Handelsgesetzbuch zum Ausdruck gekom-
menen Rechtsgrundsätzen sind Wettbewerbsverbote nur 
dann zulässig, wenn sie dem Schutze eines berechtigten 
Interesses des Gesellschaftsunternehmens dienen und 
nach Ort, Zeit und Gegenstand die Berufsausübung und 
wirtschaftliche Betätigung des Geschäftsführers nicht un-
billig erschweren. Wobei der insofern vorzunehmende In-
teressenausgleich eine umfassende Berücksichtigung der 
jeweiligen Umstände des Einzelfalles erfordert, insbeson-
dere auch die Berücksichtigung des Zwecks, der mit der 
Vereinbarung des Wettbewerbsverbots verfolgt wird. Ins-
besondere darf es rechtlich nicht dazu eingesetzt werden, 
den ehemaligen Geschäftsführer als potenziellen Wettbe-
werber auszuschalten.

In einem vom Oberlandesgericht Köln (OLG) entschiede-
nen Fall sah ein Wettbewerbsverbot vor, dass es einer Ge-
schäftsführerin untersagt ist, als Mitglied der Geschäfts-
führung oder als Angestellte oder Beraterin oder Vertreterin 
oder auf sonstige Weise für ein Unternehmen oder eine 
Person direkt oder indirekt tätig zu sein, die eine Konkur-
renztätigkeit ausführt. Die Richter des OLG kamen zu der 
Entscheidung, dass dieses Verbot unwirksam ist, da es jed-

wede Tätigkeit für ein Konkurrenzunternehmen untersagt 
und damit gegenständlich zu weit geht. Insofern verbietet 
die Klausel nämlich eine Tätigkeit der Geschäftsführerin 
selbst dann, wenn sie dort z.B. in einem Bereich tätig wäre, 
in dem das Konkurrenzunternehmen gar nicht konkurriert.

4. Quarantäne wegen Covid-19 – keine Anrechnung 
auf Jahresurlaub

 
Das Unionsrecht verlangt nicht, dass ein Arbeitnehmer, der 
während seines bezahlten Jahresurlaubs aufgrund eines 
Kontakts mit einer mit einem Virus infizierten Person unter 
Quarantäne gestellt worden ist, den Jahresurlaub auf einen 
späteren Zeitraum übertragen kann.

Der bezahlte Jahresurlaub bezweckt, es dem Arbeitnehmer 
zu ermöglichen, sich von der Ausübung der ihm nach sei-
nem Arbeitsvertrag obliegenden Aufgaben zu erholen und 
über einen Zeitraum der Entspannung und Freizeit zu ver-
fügen. Anders als eine Krankheit steht ein Quarantänezeit-
raum als solcher der Verwirklichung dieser Zwecke nicht 
entgegen. Folglich ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, 
die Nachteile auszugleichen, die sich aus einem unvorher-
sehbaren Ereignis wie einer Quarantäne ergeben, das sei-
nen Arbeitnehmer daran hindern könnte, seinen Anspruch 
auf bezahlten Jahresurlaub uneingeschränkt und wie ge-
wünscht zu nutzen.

5. Sog. „Pool-Arzt“ nicht automatisch selbstständig
 
Allein die Teilnahme am vertragszahnärztlichen Notdienst 
zwingt nicht automatisch zur Annahme einer selbstständi-
gen Tätigkeit. Vielmehr ist auch dann eine Gesamtabwägung 
der konkreten Umstände vorzunehmen. In dem entschiede-
nen Fall übernahm ein Zahnarzt in den Jahren nach seinem 
Praxisverkauf überwiegend am Wochenende immer wieder 
Notdienste, die von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
organisiert wurden. Sie betrieb ein Notdienstzentrum, in 
dem sie personelle und sächliche Mittel zur Verfügung stell-
te. Der Zahnarzt erhielt ein festes Stundenhonorar.

Die Richter des Bundessozialgerichts (BSG) hatten zu ent-
scheiden, ob hier eine selbstständige Tätigkeit vorlag oder 
der Arzt sozialversicherungspflichtig beschäftigt war. Nach 
Auffassung des BSG war der Zahnarzt in die von der Kas-
senzahnärztlichen Vereinigung organisierten Abläufe ein-
gebunden und hatte auf diese keinen entscheidenden, erst 
recht keinen unternehmerischen Einfluss. Er fand eine von 
dritter Seite organisierte Struktur vor, in der er sich fremd-
bestimmt einfügte. Dass er bei der konkreten medizini-
schen Behandlung als Zahnarzt frei und eigenverantwort-
lich handeln konnte, fiel nicht entscheidend ins Gewicht. 
Infolgedessen unterlag der Zahnarzt bei der vorliegenden 
Notdiensttätigkeit der Versicherungspflicht.
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6. Nutzungsänderung eines Gastronomiebetriebs
 
Das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen hatte über 
den nachfolgenden Sachverhalt zu entscheiden: In einem 
Wohn- und Geschäftshaus wurde eine Pizzeria betrieben. 
Für die entsprechenden Räume liegt eine Baugenehmigung 
aus dem Jahr 1983 zum Betrieb einer Eisdiele vor. Aufgrund 
von Nachbarbeschwerden über Lärmbelästigungen wurde 
der weitere Betrieb der Pizzeria untersagt. Der Restaurant-
betreiber legte dagegen Beschwerde ein.

Eine für einen Gastronomiebetrieb erteilte Baugenehmi-
gung weist typischerweise eine gewisse Variationsbreite 
auf. Nicht jede Veränderung der betrieblichen Abläufe oder 
der gastronomischen Ausrichtung (z.B. Wechsel des Spei-
senangebots von deutscher auf französische Küche) wirft 
die Genehmigungsfrage neu auf. Die Variationsbreite wird 
aber dann überschritten, wenn sich betriebliche Einrichtun-
gen und Abläufe in einer Weise ändern, dass neu- oder an-
dersartige baurechtliche Problemlagen zu bewältigen sind 
bzw. bereits bestehende Problemlagen – etwa eine Immis-
sionsproblematik – verschärft werden. So lag der Fall hier.

Während der überwiegende Betrieb bei einer Eisdiele typi-
scherweise während der Tagzeit stattfindet, wird eine Piz-
zeria gerade in den Abendstunden aufgesucht. Damit stel-
len sich andersartige Fragen des Immissionsschutzes der 
Nachbarschaft. Hinzu kommt, dass eine Pizzeria auf einen 
mit hohen Temperaturen betriebenen Pizzaofen angewie-
sen ist, der Fragen des Brandschutzes und der Abluftfüh-
rung aufwirft.

7. Testamentsauslegung bei Aussage  
„bis zu meinem Tod pflegt und betreut“

 
In einem vom Oberlandesgericht in München entschiede-
nen Fall errichtete eine kinderlose und verwitwete Erblas-
serin im April 2011 ein handschriftliches Testament folgen-
den Inhalts: „Mein letzter Wille! Die Person, die mich bis zu 
meinem Tode pflegt und betreut, soll mein gesamtes Ver-
mögen bekommen! Zurzeit ist es: Frau xy, wohnhaft … Ich 
bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Unterschrift“

Wenn der Wortlaut eines Testaments so unbestimmt ist, 
dass die Auslegung ergebnislos bleiben muss, ist es ungül-
tig. So war es auch im o.g. Fall. Auch im Wege der Testa-
mentsauslegung konnte nicht feststellt werden, welche Kri-
terien nach dem allein maßgeblichen Erblasserwillen erfüllt 
sein müssen, damit der Erbe benannt werden kann.

Fraglich war bereits, ob die Erblasserin sich bei der Errich-
tung des Testaments von der Vorstellung leiten ließ, dass 
die Person, die sie „pflegt und betreut“ dies ab Errichtung 
des Testaments zu tun hatte. Denkbar war aber auch, dass 
(auch) ein späteres Übernehmen von Pflege und Betreu-

ung ausreichend sein sollte. Ebenso offen und im Wege 
der Auslegung nicht sicher feststellbar war, ob die Person, 
die „pflegt und betreut“, dies ununterbrochen (unabhängig 
vom jeweiligen Beginn) tun musste. Letztlich ließ sich auch 
nicht klären, ob das zeitliche Element von „Pflege und Be-
treuung“ nach der Vorstellung der Erblasserin tatsächlich 
bis „in“ den Tod im Sinne einer Sterbebegleitung erfolgen 
musste. Darüber hinaus lässt sich aber auch nicht mit hin-
reichender Sicherheit im Wege der Testamentsauslegung 
ermitteln, was die Erblasserin inhaltlich unter „pflegt und 
betreut“ verstand.

8. Steuerbefreiung von Betriebsvermögen  
bei Erbschaft und Schenkung

 
Erbschaften oder Schenkungen von Betriebsvermögen 
können unter bestimmten Bedingungen zum großen Teil 
steuerbefreit bleiben. Der Bundesfinanzhof (BFH) äußerte 
sich nun in diesem Zusammenhang mit seinem Urteil vom 
13.9.2023 zum sog. „90%-Einstiegstest“, welcher unter be-
stimmten Voraussetzungen entscheidet, ob Betriebsver-
mögen von der Erbschaft- und Schenkungsteuer zum Teil 
befreit werden kann.

Kernfrage bei dem Test ist, ob das Verwaltungsvermögen 
mehr als 90 % des Gesamtwerts des Betriebsvermögens 
ausmacht. In diesem Fall entfällt die Steuerbegünstigung 
für das gesamte Betriebsvermögen.

Das Verwaltungsvermögen umfasst Vermögenswerte, die 
nicht oder nur mittelbar für den betrieblichen Zweck ge-
nutzt werden. Dazu gehören typischerweise:

• Finanzanlagen wie Aktien, Anleihen, Beteiligungen an Ka-
pitalgesellschaften, die nicht dem Betriebszweck dienen.

• Immobilien, die nicht betrieblich genutzt werden, wie ver-
mietete Wohn- oder Geschäftsimmobilien.

• sonstige Vermögenswerte, die nicht direkt dem Ge-
schäftsbetrieb dienen (Kunstwerke, Sammlungen oder 
nicht betriebsnotwendige liquide Mittel).

Ziel der Regelung ist es, dass Vermögen, das hauptsächlich 
aus Verwaltungsvermögen besteht und somit weniger aktiv 
im Geschäftsbetrieb genutzt wird, keine ungerechtfertigten 
Steuervorteile erhält.

Im konkreten Fall erhielt eine Tochter von ihrem Va-
ter GmbH-Anteile für ein Handelsunternehmen mit For-
schungstätigkeit, das über erhebliche Finanzmittel verfüg-
te. Die Tochter ging nun davon aus, dass die erhaltenen 
Unternehmensanteile als steuerfrei anzusehen waren, das 
Finanzamt war jedoch aufgrund der Höhe der Finanzmittel 
anderer Meinung.
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Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!  
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Basiszinssatz:
nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich
für die Berechnung von Verzugszinsen

seit 01.01.2024 = 3,62 % 1.7.2023 – 31.12.2023 = 3,12 % 1.1.2023 – 30.06.2023 = 1,62 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter:  
www.destatis.de - Themen - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreise - Preisindizes im Überblick

Verzugszinssatz 
(§ 288 BGB seit 01.01.2002)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 %-Punkte 

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 %-Punkte
(abgeschlossen bis 28.07.2014) 

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 9 %-Punkte
(abgeschlossen ab 29.07.2014) zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex:
(2015 = 100)

2023: Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 117,8; September = 117,8; August = 117,5;     
 Juli = 117,1; Juni = 116,8 ; Mai = 116,5; April = 116,6; März = 116,1; Februar = 115,2; Januar = 114,3

2022: Dezember = 120,6; November = 121,6; Oktober = 122,2; September = 121,1; August = 118,8  

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreise

Nach Urteil durch das Finanzgericht stellte der BFH im An-
schluss klar, dass bei Handelsunternehmen wie der betrof-
fenen GmbH die betrieblich veranlassten Schulden von den 
Finanzmitteln abzuziehen sind, um zu bestimmen, ob das 
Verwaltungsvermögen 90 % des Gesamtvermögens über-
steigt. Nach Abzug der Schulden von den Finanzmitteln 
wurde daraufhin festgestellt, dass das Verwaltungsvermö-
gen unter 90 % lag. Daher blieb die Steuerbefreiung für das 
Betriebsvermögen bestehen.

Achtung: Dieser Beitrag behandelt spezifische Aspekte 
der Steuerbefreiung von Betriebsvermögen im Kontext von 
Erbschaften und Schenkungen. Es ist jedoch wichtig zu 
betonen, dass die Inanspruchnahme einer anteiligen Steu-
erbefreiung für Betriebsvermögen an eine Vielzahl weite-
rer Voraussetzungen geknüpft ist. Jeder Erbschafts- und 
Schenkungsfall ist einzigartig und sollte individuell durch 
den Steuerberater begleitet werden.

9. Behandlung von kostenlosen oder  
verbilligten Mahlzeiten

 
Mit Schreiben vom 7.12.2023 informiert das Bundesminis-
terium für Finanzen über die lohnsteuerliche Behandlung 
von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten für Arbeit-
nehmer ab dem Kalenderjahr 2024.

Wenn Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern arbeitstäglich 
Mahlzeiten unentgeltlich oder zu einem verbilligten Preis 
anbieten, wird dies als geldwerter Vorteil angesehen und 
muss entsprechend versteuert werden. Als Besteuerungs-
grundlage werden ab dem Jahr 2024 die folgenden Sachbe-
zugswerte festgelegt:

Für ein Mittag- oder Abendessen beträgt der Wert je 4,13 € 
(vorher 3,80 €) und für ein Frühstück 2,17 € (vorher 2,- €). 

Bei Vollverpflegung (Frühstück, Mittag- und Abendessen) 
beträgt der Gesamtwert 10,43 € (vorher 9,60 €).

Diese Regelungen gelten ab dem 1.1.2024 auch für Mahl-
zeiten, die Arbeitnehmern während einer dienstlich veran-
lassten Auswärtstätigkeit oder bei doppelter Haushaltsfüh-
rung zur Verfügung gestellt werden, solange der Preis der 
Mahlzeit 60 € nicht übersteigt. Andernfalls wird der Wert der 
Mahlzeit in voller Höhe als geldwerter Vorteil angesehen.

10. „Düsseldorfer Tabelle“ ab dem 1.1.2024
 
Die vom Oberlandesgericht Düsseldorf herausgegebene 
„Düsseldorfer Tabelle“ wurde zum 1.1.2024 geändert. Im 
Wesentlichen sind die Bedarfssätze minderjähriger und voll-
jähriger Kinder, die Einkommensgruppen und der dem Unter-
haltspflichtigen zu belassende Eigenbedarf geändert worden.

Die „Düsseldorfer Tabelle“ stellt eine bloße Richtlinie dar 
und dient als Hilfsmittel für die Bemessung des angemes-
senen Unterhalts im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 
Eine bindende rechtliche Wirkung kommt ihr nicht zu. Zum 
1.1.2024 betragen die Regelsätze bei einem Nettoeinkom-
men des/der Unterhaltspflichtigen bis 2.100 €:

• 480 € für Kinder von 0 – 5 Jahren
• 551 € für Kinder von 6 – 11 Jahren
• 645 € für Kinder von 12 – 17 Jahren und
• 689 € für Kinder ab 18 Jahren.

Die Sätze steigen mit höherem Einkommen um bestimmte 
Prozentsätze.

Die gesamte Tabelle befindet sich auf der Internetseite des 
Oberlandesgerichts Düsseldorf.

https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle
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